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Neues aus Gesetzgebung & 
Finanzverwaltung 

BMF: Stand der Doppelbesteuerungsabkommen und anderer Abkommen im 
Steuerbereich sowie der Abkommensverhandlungen am 1. Januar 2025 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat am 20. Januar 2025 ein 
Schreiben zum Stand der Doppelbesteuerungsabkommen und anderer 
Abkommen im Steuerbereich sowie der Abkommensverhandlungen am 1. Januar 
2025 veröffentlicht. 

Inhalt des Schreibens 

Übersicht über den gegenwärtigen Stand der Doppelbesteuerungsabkommen 
(DBA) und anderer Abkommen im Steuerbereich sowie der 
Abkommensverhandlungen. 
Wie die Übersicht zeigt, werden verschiedene der angeführten Abkommen nach 
ihrem Inkrafttreten rückwirkend anzuwenden sein. In geeigneten Fällen sind 
Steuerfestsetzungen vorläufig durchzuführen, wenn ungewiss ist, wann ein 
unterzeichnetes Abkommen in Kraft treten wird, das sich zugunsten des 
Steuerschuldners auswirken wird. Umfang und Grund der 
Vorläufigkeit sind im Bescheid anzugeben. Ob bei vorläufiger Steuerfestsetzung 
der Inhalt eines unterzeichneten Abkommens bereits berücksichtigt werden soll, 
ist nach den Gegebenheiten des einzelnen Falles zwischen BMF und Ländern 
abgestimmt zu entscheiden. 
Durch das am 7. Juni 2017 unterzeichnete Mehrseitige Übereinkommen vom 24. 
November 2016 zur Umsetzung steuerabkommensbezogener Maßnahmen zur 
Verhinderung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (BEPS-MLI) soll 
eine Modifikation der von ihm erfassten Steuerabkommen entsprechend den von 
den jeweiligen Vertragsstaaten bei ihrer Ratifikation des BEPS-MLI getroffenen 
Auswahlentscheidungen erfolgen. 

Das BEPS-MLI wurde nach Zustimmung der deutschen gesetzgebenden 
Körperschaften (BGBl. 2020 II Nr. 20) im Dezember 2020 ratifiziert und trat für die 
Bundesrepublik Deutschland am 1. April 2021 in Kraft (BGBl. 2021 II Nr. 13). 

Aufgrund der von der deutschen Seite getroffenen Auswahlentscheidung zu 
Artikel 35 Absatz 7 BEPS-MLI wird die Modifikation eines vom BEPS-MLI 
erfassten Steuerabkommens aus Gründen der Rechtssicherheit und -klarheit 
jedoch erst nach Abschluss eines nachfolgenden 
Anwendungsgesetzgebungsverfahrens und entsprechender Notifizierung 
gegenüber der OECD als Verwahrer des BEPS-MLI wirksam werden 

Das Gesetz zur Anwendung des Mehrseitigen Übereinkommens vom 24. 
November 2016 und zu weiteren Maßnahmen (BGBl. 2024 I Nr. 205) hat diese 
Notifikation vorbereitet. Der Anwendungszeitraum der vom BEPS MLI betroffenen 
DBA kann Abschnitt I. Nr. 2 der beigefügten Tabelle entnommen werden. 

Außerdem geht das BMF im Schreiben auf die Rechtslage nach dem Zerfall der 
Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien und der Sowjetunion sowie 
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nach der Teilung der Tschechoslowakei ein. Weitere Ausführungen betreffen 
Hongkong, Taiwan, Schweden, die Russische Förderation, Trinidad und Tobago 
sowie die Republik Belarus. 

Fundstelle 

BMF, Schreiben vom 20. Januar 2025, IV B 2 - S 1301/01499/004/003.  

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2025-01-20-stand-DBA-1-januar-2025.pdf?__blob=publicationFile&v=6
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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 6. Februar 2025 

 
 
Der Wert von Anteilen an einer nicht börsennotierten 
Kapitalgesellschaft ist nicht nach § 11 Abs. 2 Satz 3 des 
Bewertungsgesetzes (BewG) auf den Substanzwert begrenzt, 
wenn eine Ableitung des (niedrigeren) gemeinen Werts aus 
Verkäufen unter fremden Dritten, die weniger als ein Jahr 
zurückliegen, nach § 11 Abs. 2 Satz 2 BewG möglich ist. Zur 
Ableitung des gemeinen Werts aus Verkäufen zwischen fremden 
Dritten nach § 11 Abs. 2 Satz 2 BewG können solche Verkäufe 
nicht herangezogen werden, bei denen über Jahre hinweg 
regelmäßig derselbe Preis zugrunde gelegt wird. 
 
Zum Urteil 
 
 
 
 
Ein über die Jahre gleichbleibender pauschaler Holdingabschlag ist 
bei der Ableitung des gemeinen Werts eines Anteils an einer 
Kapitalgesellschaft nicht zu berücksichtigen, wenn er nicht auf der 
konkreten Beschaffenheit des Wirtschaftsguts beruht und nicht 
auszuschließen ist, dass mit diesem auch persönliche 
Verfügungsbeschränkungen des Anteilsinhabers abgegolten 
werden sollen. 
  
Zum Urteil, siehe auch die Pressemitteilung 006/25. 
 
 
 
 
 
 
Der Verlust aus einem auflösend bedingten Forderungsverzicht ist 
bereits im Zeitpunkt des Verzichts zu berücksichtigen und nicht 
erst, wenn feststeht, dass die auflösende Bedingung nicht mehr 
eintreten wird (Anschluss an Urteil des 
Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 24.10.2017 - VIII R 19/16, BFHE 
262, 1, BStBl II 2019, 34). Bei der Prüfung, ob die im 
Anwendungsbereich der Abgeltungsteuer anzunehmende 
Vermutung der Einkünfteerzielungsabsicht im Einzelfall widerlegt 
ist, ist eine Gesamtbetrachtung von Gesellschafterdarlehen und 
Gesellschafterbeteiligung vorzunehmen (Anschluss an BFH-Urteil 
vom 20.06.2023 - IX R 2/22, BFHE 280, 531). 
 
Zum Urteil 
 
 
 

Urteil II R 15/21: 
Ableitung des 
Anteilswerts einer 
Kapitalgesellschaft aus 
Verkäufen zwischen 
fremden Dritten 
 
 
 
 
 
25. September 2024 
 

Urteil II R 49/22: 
Ableitung des 
gemeinen Werts von 
Kapitalgesellschafts-
anteilen aus 
Verkäufen; 
Berücksichtigung 
eines Holding-
abschlags 
 
 
25. September 2024 
 

 

 
Urteil VIII R 8/22: 
Forderungsverzicht 
eines Gesellschafters 
einer 
Kapitalgesellschaft 
gegen 
Besserungsschein 
 
 
 
 
19. November 2024 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510011/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510013/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/ableitung-des-gemeinen-werts-von-kapitalgesellschaftsanteilen-aus-verkaeufen-beruecksichtigung-eines-holdingabschlags/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510020/
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Weitere Veröffentlichungen vom Tage:  
 

Urteil IV R 24/22: Auswirkungen einer rechtsträgerübergreifenden 
Übertragung stiller Reserven nach § 6b EStG auf die Ermittlung des 
Kapitalkontos nach § 15a EStG bei der übernehmenden 
Personengesellschaft 
12. Dezember 2024 
Zum Urteil 
 
Urteil IV R 26/22: Gewerbesteuerrechtliche Behandlung der Veräußerung 
eines Mitunternehmeranteils, der (teilweise) mit einer atypischen 
Unterbeteiligung belastet ist 
21. November 2024 
Zum Urteil 
 
Beschluss XI R 25/21: Ansatz und Teilwert von Pensionsrückstellungen 
für beitragsorientierte Leistungszusagen ohne garantierte 
Mindestversorgung 
4. September 2024 
Zum Urteil 
 
Urteil X R 1/23: Änderung der Gewinnermittlungsart 
27. November 2024 
Zum Urteil 
 
Urteil VIII R 7/23: Entgelt für die drittnützige Verpfändung eines 
Bankguthabens und die Einräumung eines Abrufdarlehens 
22. Oktober 2024 
Zum Urteil 
 
Urteil IV R 1/22: Steuerfreier Sanierungsertrag nach § 3a EStG und § 7b 
GewStG - Antragstellung nach § 52 Abs. 4a Satz 3 EStG i.d.F. des 
UStAusfVerm/StRÄndG und § 36 Abs. 2c Satz 3 GewStG i.d.F. des 
UStAusfVerm/StRÄndG als rückwirkendes Ereignis im Sinne von § 175 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO 
10. Oktober 2024 
Zum Urteil 
 
Urteil III R 11/23: Zuständigkeit der Familienkasse Zentraler 
Kindergeldservice 
17. Oktober 2024 
Zum Urteil 
 
Urteil II R 14/23: Anteilsvereinigung bei einer ausländischen Stiftung 
30. Oktober 2024 
Zum Urteil 
 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510017/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510018/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510023/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510022/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510021/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510016/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510015/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510014/
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Rechtsprechung im Blog 
 

Anteiliger Betriebsausgabenabzug für Verwaltungs- und 
Konzernabschlusskosten einer Holding 
Bei einer gewerblich geprägten Personengesellschaft, deren Tätigkeit 
ausschließlich darin besteht, einen Anteil an einer Kapitalgesellschaft zu halten, 
um daraus Dividendenerträge zu erzielen, die nach § 3 Nr. 40 EStG teilweise 
steuerfrei sind, stehen laufende Verwaltungs- und Konzernabschlusskosten mit 
zum Teil steuerbefreiten Einnahmen in einem wirtschaftlichen Zusammenhang im 
Sinne des § 3c Abs. 2 Satz 1 EStG. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) in einem 
aktuellen Urteil entschieden. 
Sachverhalt 
Die Beteiligten streiten u.a. darüber, ob Aufwendungen nach § 3c Abs. 2 des 
Einkommensteuergesetzes (EStG) im Jahr 2017 (Streitjahr) nur anteilig als 
Betriebsausgaben abzugsfähig sind. 
Die Klägerin, eine Holdinggesellschaft in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG 
(KG), erzielte in den Streitjahren 2013-2017 ausschließlich Dividendenerträge 
gem. § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG aus der Beteiligung an einer GmbH. 
Die Dividendenerträge wurden auf Ebene der Kommanditisten dem 
Teileinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. d EStG) entsprechend zu 40% 
steuerfrei gestellt. Anderweitige Einnahmen erzielte die KG nicht. 
Streitig war, ob Betriebsausgaben (Abschluss- und Prüfungskosten sowie Rechts- 
und Beratungskosten und Beiträge), die mit den erzielten Dividendenerträgen 
lediglich in einem mittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang stehen, 
korrespondierend nur zu 60% abgezogen werden können (§ 3c Abs. 2 Satz 1 
EStG). 
Die Klage vor dem Finanzgericht Köln hatte keinen Erfolg (siehe 
unseren Blogbeitrag). 
Entscheidung des BFH 
Der BFH hat sich der Entscheidung der Vorinstanz angeschlossen und die 
Revision als unbegründet zurückgewiesen. 
Das Finanzgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die 
streitgegenständlichen Betriebsausgaben der Klägerin dem teilweisen 
Abzugsverbot des § 3c Abs. 2 EStG unterliegen und der begehrte (weitere) 
Betriebsausgabenabzug daher abzulehnen ist. 
Nach § 3c Abs. 2 Satz 1 EStG dürfen Betriebsvermögensminderungen, 
Betriebsausgaben, Veräußerungskosten oder Werbungskosten, die mit den dem 
§ 3 Nr. 40 EStG zugrunde liegenden Betriebsvermögensmehrungen oder 
Einnahmen oder mit Vergütungen nach § 3 Nr. 40a EStG in wirtschaftlichem 
Zusammenhang stehen, unabhängig davon, in welchem Veranlagungszeitraum 
die Betriebsvermögensmehrungen oder Einnahmen anfallen, bei der Ermittlung 
der Einkünfte nur zu 60 % abgezogen werden. 
Der wirtschaftliche Zusammenhang ergibt sich bereits daraus, dass die Klägerin 
im Streitjahr ausschließlich Einnahmen erzielt hat, die dem Teileinkünfteverfahren 
unterliegen. Die zum Abzug zugelassenen Betriebsausgaben stehen danach 

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/235841/wirtschaftlicher-zusammenhang-i.s.d.-3c-abs.-2-estg-bei-betriebsausgaben-einer-holdinggesellschaft-im-zusammenhang-mit-teilweise-steuerfreien-einnahmen-nach-3-nr.-40-satz-1-buchst.-d-estg/
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ausschließlich mit anteilig steuerfreien Einnahmen in einem wirtschaftlichen 
Zusammenhang. 
Es ist weder vom Finanzgericht festgestellt noch von der Klägerin vorgetragen 
worden, dass die Aufwendungen zur Erzielung voll steuerpflichtiger Einnahmen 
getragen wurden. Die Einnahmen aus Gewerbebetrieb entsprechen im Streitfall 
ausschließlich den erzielten (anteilig steuerfreien) Beteiligungserträgen. 
Fundstelle 
BFH, Urteil vom 27. November 2024 (IV R 25/22), veröffentlicht am 30. Januar 
2025. 
Eine englische Zusammenfassung dieses Urteils finden Sie hier. 
 
Mitgliedsbeiträge für ein Fitnessstudio sind keine außergewöhnlichen 
Belastungen 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in einem aktuellen Urteil entschieden, dass 
Aufwendungen für die Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio grundsätzlich nicht 
als außergewöhnliche Belastungen zu berücksichtigen sind. Dies gilt auch dann, 
wenn die Teilnahme an einem dort angebotenen, ärztlich verordneten 
Funktionstraining die Mitgliedschaft in dem Fitnessstudio voraussetzt. 
Sachverhalt 
Der Klägerin wurde ein Funktionstraining in Form von Wassergymnastik ärztlich 
verordnet. Derartige Trainings werden von verschiedenen Betreibern, die 
entsprechend qualifiziertes Personal beschäftigen, angeboten. Die Klägerin 
entschied sich für das Training bei einem Reha-Verein, der die Kurse in einem für 
sie verkehrsgünstig gelegenen Fitnessstudio abhielt. 
Voraussetzung für die Kursteilnahme war neben dem Kostenbeitrag für das 
Funktionstraining und der Mitgliedschaft im Reha-Verein auch die Mitgliedschaft 
in dem Fitnessstudio. Letztere berechtigte die Klägerin allerdings auch zur 
Nutzung des Schwimmbads und der Sauna, sowie zur Teilnahme an weiteren 
Kursen. Die Krankenkasse erstattete lediglich die Kursgebühren für das 
Funktionstraining. 
Als Krankheitskosten und damit als außergewöhnliche Belastungen 
berücksichtigte das Finanzamt nur die Mitgliedsbeiträge für den Reha-Verein. 
Einen Abzug der Mitgliedsbeiträge für das Fitnessstudio als außergewöhnliche 
Belastung lehnten das Finanzamt und auch das Niedersächsische Finanzgericht 
ab. 
Entscheidung des BFH 
Der BFH hat die Vorentscheidung bestätigt. 
Mitgliedsbeiträge für ein Fitnessstudio zählen grundsätzlich nicht zu den als 
außergewöhnliche Belastungen anzuerkennenden zwangsläufig entstandenen 
Krankheitskosten. Denn das mit der Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio 
einhergehende Leistungsangebot wird auch von gesunden Menschen in 
Anspruch genommen, um die Gesundheit zu erhalten, das Wohlbefinden zu 
steigern oder die Freizeit sinnvoll zu gestalten. 
Die Mitgliedsbeiträge sind der Klägerin auch nicht deshalb zwangsläufig 
erwachsen, weil sie dem Fitnessstudio als Mitglied beitreten musste, um an dem 
ärztlich verordneten Funktionstraining teilnehmen zu können. Die Entscheidung, 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520002/
https://blogs.pwc.de/de/german-tax-and-legal-news/article/247273/administrative-and-consolidated-group-costs-of-a-holding-company-not-fully-deductible/
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ZUM SEMINAR 

das Funktionstraining in dem Fitnessstudio zu absolvieren, ist in erster Linie Folge 
eines frei gewählten Konsumverhaltens, das nach Auffassung des BFH eine 
steuererhebliche Zwangsläufigkeit nicht begründen kann. 
Zudem steht dem Abzug der Mitgliedsbeiträge der Umstand entgegen, dass die 
Klägerin hierdurch die Möglichkeit erhielt, auch weitere Leistungsangebote –
jenseits des medizinisch indizierten Funktionstrainings– zu nutzen. Dies gilt auch 
dann, wenn die Klägerin –wie von ihr vorgetragen– hiervon keinen Gebrauch 
gemacht hat. 
Fundstelle 
BFH, Urteil vom 21. November 2024 (VI R 1/23), veröffentlicht am 30. Januar 
2025, vgl. die Pressemitteilung 005/25. 
Eine englische Zusammenfassung dieses Urteils finden Sie hier. 
 

Business Meldungen 
 
Rechtlicher Rahmen für den Einsatz künstlicher Intelligenz in Kommunen 
 
Am 2. Februar 2025 treten die ersten Verbotsnormen der EU-Verordnung über 
den Einsatz künstlicher Intelligenz (Verordnung (EU) 2024/1689) in Kraft. Der 
rechtsichere KI-Einsatz stellt dabei insbesondere auch Kommunen vor große 
Herausforderungen. Zugleich wollen Chancen auf Wertschöpfung durch den 
Einsatz von KI nicht ungenutzt bleiben, insbesondere im Bereich der Smart City. 
Dieses Spannungsfeld gilt es auszubalancieren – und die Uhr tickt! 
 
Den Beitrag finden Sie hier. 

 
Terminplaner 
  
PwC Tax Talk - Die wichtigsten 
Steueränderungen 2024/2025 
Webcast, 11.02.2025 
 

 

Wir freuen uns auf Sie! 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Alle aktuellen Veranstaltungen finden  
Sie in der PwC Veranstaltungssuche. 
 

 
 
 

VERANSTALTUNGSSUCHE 
 

https://www.pwc-events.com/taxtalk
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520004/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/mitgliedsbeitraege-fuer-ein-fitnessstudio-sind-keine-aussergewoehnlichen-belastungen/
https://blogs.pwc.de/de/german-tax-and-legal-news/article/247261/membership-fees-for-gym-not-deductible-as-extraordinary-personal-expenses/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/247329/rechtlicher-rahmen-fuer-den-einsatz-kuenstlicher-intelligenz-in-kommunen/
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
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E-MAIL SENDEN 

 

 
 
Noch Fragen? 
 
Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder senden Sie eine E-Mail. 

 

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung 
einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die 
Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. Teile dieser 
Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 
durch den Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. 
Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen Autoren wieder. 
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